
sehen einzusetzen, so daß jeder Werktätige die Sicherheit hat, mit staatlicher 
und gewerkschaftlicher Hilfe angemessene Arbeit zu erhalten.

Viertens: Die Förderung der Persönlichkeitsentfaltung in den Städten, städ
tischen Wohngebieten und Gemeinden ist besonders bedeutsam und außeror
dentlich vielfältig. Staatliche Organe, Ausschüsse der Nationalen Front, gesell
schaftliche Organisationen und gesellschaftliche Organe wirken - häufig aller
dings noch zuwenig koordiniert -, um für die Befriedigung der Lebens-, Wohn- 
und Freizeitbedürfnisse aller Bürger gute Bedingungen zu schaffen.

Mit ihrer engagierten Mitarbeit im Rahmen dieser Formen bekunden die 
Bürger ihren Willen, für ein hohes materielles und kulturelles Lebensniveau 
auch in der Freizeit ihre Kraft einzusetzen. Die vorhandene große Bereitschaft, 
die sozialistische Lebensweise mit entwickeln zu helfen, verlangt sinnvolle und 
konkrete Aufgabenstellungen und ist eine ständige Herausforderung, der sich 
die staatlichen Organe und Mitarbeiter stellen müssen. Bürgersinn und Verant
wortungsbereitschaft für die Gemeinschaft sind weiter zu fördern. Es ist zum 
Beispiel deutlich zu machen, daß größere öffentliche Sauberkeit, Ordnung und 
Sicherheit nicht nur vom Verhalten jedes Bürgers abhängig sind, sondern auch 
jedem nützen. Weil in Betrieben und Genossenschaften, aber auch Städten und 
Gemeinden durch fahrlässiges, unachtsames oder auch mutwilliges Verhalten 
weniger Bürger Leben und Gesundheit gefährdet, sozialistisches und persönli
ches Eigentum zerstört werden, für Gesellschaft und Bürger beträchtliche Schä
den und Nachteile entstehen, wies Erich Honecker die staatlichen Organe und 
Bürger, die gesamte Öffentlichkeit auf folgende Aktivitäten besonders hin: „Wir 
begrüßen insbesondere die Initiativen vieler Arbeitskollektive, die in der Bewe
gung für vorbildliche Ordnung, Disziplin und Sicherheit erfolgreich darum rin
gen, all das zu bewahren und zu schützen, was erarbeitet wurde. Zu begrüßen 
sind die Aktivitäten vieler Bürger, die sich zunehmend stärker in der Öffent
lichkeit gegen Rechtsverletzungen wenden. Mit der strikten Einhaltung der 
Stadt- und Gemeindeordnung, die wichtige Seiten im Zusammenleben der Bür
ger regeln soll, werden Sicherheit, Gesetzlichkeit und Sauberkeit im Territo
rium gewährleistet."53

Auch die Feststellung von Egon Krenz auf der staats- und rechtswissenschaft
lichen Konferenz, daß es eine gesellschaftliche Pflicht sei, mit höchster staats
bürgerlicher Verantwortung und Weitsicht auf allen Ebenen für die gesell
schaftliche Wirksamkeit der Gesetze zu sorgen,54 ist nicht nur an die Juristen 
gerichtet, sondern an alle staatlichen Institutionen, an die Funktionäre des 
Staatsapparates ebenso wie an jeden Bürger.

Fünftens: Eine wichtige Seite der Tätigkeit des sozialistischen Staates, seiner 
Organe und Einrichtungen besteht darin, durch Erziehungs- und Bildungsar
beit allen Bürgern eine hohe Allgemeinbildung, eine qualifizierte berufliche 
Ausbildung und die Erkenntnis zu vermitteln, daß kollektives Handeln die

53 X.Parteitag der SED. Bericht ..., a.a.O., S. 119.
54 Vgl. Staat und Recht bei der weiteren Entfaltung ..., a.a.O., S.36.
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